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Bestehender Text 

 

§ 6 Beendigung der Mitglied-

schaft/Ordnungsmaßnahmen 

 

Die Mitgliedschaft endet  

- durch Austritt 

- durch Ausschluss 

- durch Tod 

- bei juristischen Personen 

zusätzlich durch den Verlust der 

Rechtsfähigkeit 

 

1. Der Austritt ist in Textform mit einer 

Kündigungsfrist von vier Wochen zum 

Ende eines Kalenderhalbjahres 

gegenüber dem geschäftsführenden 

Vorstand zu erklären.  

Er ist frühestens ein Jahr nach dem 

Beitritt möglich.  

 

2. Ein Ausschluss oder ein befristetes 

Verbot der Teilnahme an 

Veranstaltungen oder Angeboten des 

Vereins kann erfolgen,  

- wenn ein Mitglied trotz 

schriftlicher Mahnung seinen 

Zahlungsverpflichtungen nicht 

nachkommt, 

- bei grobem oder wiederholtem 

Vergehen gegen die Satzung oder 

Ordnungen des Vereins, 

- wegen eines schweren Verstoßes 

gegen die Interessen des Vereins 

oder groben, unsportlichen 

Verhaltens, 

- wenn ein Mitglied den Verein oder 

das Ansehen des Vereins schädigt 

oder zu schädigen versucht.  

 

Der Ausschluss / das befristete  

 

Neuer Text samt Änderungen in rot 

 

§ 6 Beendigung der Mitglied-

schaft/Ordnungsmaßnahmen 

 

Die Mitgliedschaft endet  

- durch Austritt 

- durch Ausschluss 

- durch Tod 

- bei juristischen Personen 

zusätzlich durch den Verlust der 

Rechtsfähigkeit 

 

1. Der Austritt ist in Textform mit einer 

Kündigungsfrist von vier Wochen 

zum Ende eines Kalenderhalbjahres 

gegenüber dem geschäftsführenden 

Vorstand zu erklären.  

Er ist frühestens ein Jahr nach dem 

Beitritt möglich.  

 

2. Ein Ausschluss oder ein befristetes 

Verbot der Teilnahme an 

Veranstaltungen oder Angeboten des 

Vereins kann erfolgen,  

- wenn ein Mitglied trotz 

schriftlicher Mahnung seinen 

Zahlungsverpflichtungen nicht 

nachkommt, 

- bei grobem oder wiederholtem 

Vergehen gegen die Satzung oder 

Ordnungen des Vereins, 

- wegen eines schweren Verstoßes 

gegen die Interessen des Vereins 

oder groben, unsportlichen 

Verhaltens, 

- wenn ein Mitglied den Verein oder 

das Ansehen des Vereins schädigt 

oder zu schädigen versucht.  

 

Der Ausschluss / Das befristete 
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Teilnahmeverbot kann auf begründeten 

Antrag nach vorheriger Anhörung des 

Betroffenen durch den 

geschäftsführenden Vorstand erfolgen. 

Er wird dem betroffenen Mitglied 

schriftlich unter Angabe der Gründe 

mitgeteilt und ist mit Zugang wirksam.  

Gegen den Ausschluss besteht das Recht 

des Widerspruchs. 

Er ist spätestens einen Monat nach 

Bekanntgabe schriftlich beim 

geschäftsführenden Vorstand einzulegen. 

Über den Widerspruch entscheidet der 

erweiterte Vorstand.  

Der Widerspruch hat keine 

aufschiebende Wirkung.  

 

Mit dem Ende der Mitgliedschaft 

erlöschen sämtliche aus der 

Mitgliedschaft entspringenden Rechte. 

Die Beitragspflicht erlischt mit 

Beendigung des Geschäftshalbjahres an 

dem die Mitgliedschaft endet. 

Vereinseigene Gegenstände sind dem 

Verein zurückzugegeben oder wertmäßig 

abzugelten. Dem –ehemaligen – Mitglied 

steht kein Anspruch auf Rückzahlung 

überzahlter Beiträge zu.  

Die Beendigung befreit nicht von der 

Zahlung noch ausstehender Beiträge o.Ä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilnahmeverbot kann auf begründeten 

Antrag nach vorheriger Anhörung des 

Betroffenen durch den 

geschäftsführenden Vorstand erfolgen. 

Er wird dem betroffenen Mitglied 

schriftlich unter Angabe der Gründe 

mitgeteilt und ist mit Zugang wirksam.  

Gegen den Ausschluss das befristete 

Teilnahmeverbot besteht das Recht des 

Widerspruchs. 

Er ist spätestens einen Monat nach 

Bekanntgabe schriftlich beim 

geschäftsführenden Vorstand einzulegen. 

Über den Widerspruch entscheidet der 

erweiterte Vorstand.  

Der Widerspruch hat keine 

aufschiebende Wirkung.  

 

3. Ein Ausschluss an Veranstaltungen 

oder Angeboten des Vereins kann 

erfolgen,  

- wenn ein Mitglied trotz 

schriftlicher Mahnung seinen 

Zahlungsverpflichtungen nicht 

nachkommt, 

- bei grobem oder wiederholtem 

Vergehen gegen die Satzung oder 

Ordnungen des Vereins, 

- wegen eines schweren Verstoßes 

gegen die Interessen des Vereins 

oder groben, unsportlichen 

Verhaltens, 

- wenn ein Mitglied den Verein oder 

das Ansehen des Vereins schädigt 

oder zu schädigen versucht.  

 

Der Ausschluss ist dem Mitglied 

schriftlich mitzuteilen. Er ist zum Ende 

des jeweils  aktuellen Kalendermonats 

mit sofortiger Wirkung aussprechbar. In  
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diesem Falle erlischt die Beitragspflicht 

zum Ende des jeweiligen Kalender-

monats. 

Wird der Ausschluss aufgrund säumiger 

Zahlungen ausgesprochen, kann dieser 

auf schriftlichen Antrag des  Mitglieds 

durch den geschäftsführenden Vorstand 

zurückgenommen werden, sofern das 

Mitglied alle seine säumigen Zahlungs-

verpflichtungen beglichen hat. Die 

Aufhebung des Ausschlusses ist dem 

Mitglied schriftlich mitzuteilen.  

 

Mit dem Ende der Mitgliedschaft 

erlöschen sämtliche aus der 

Mitgliedschaft entspringenden Rechte. 

Die Beitragspflicht erlischt mit 

Beendigung des Geschäftshalbjahres an 

dem die Mitgliedschaft endet, sofern der 

Punkt 6 der Satzung nichts anderes 

regelt. Vereinseigene Gegenstände sind 

dem Verein zurückzugegeben oder 

wertmäßig abzugelten. Dem –

ehemaligen – Mitglied steht kein 

Anspruch auf Rückzahlung überzahlter 

Beiträge zu.  

Die Beendigung befreit nicht von der 

Zahlung noch ausstehender Beiträge o.Ä. 

 


